
 

Offenlegung  gem. Art. 443 CRR 

 

  

AI Lake (Luxembourg) Holding S.à.r.l.  

Offenlegung  gemäß EU-Verordnung Nr. 575/2013 (‚CRR‘)  

  

Offenlegung gemäß Art. 443 CRR 
 

Belastete und unbelastete Vermögenswerte 

Die rechtliche Grundlage für die Meldung belasteter und unbelasteter Vermögenswerte sind die 

Artikel 100 und 443 der CRR und die EBA-Leitlinien zur Offenlegung. Mit dieser Meldepflicht will 

der Gesetzgeber den Einblick der Aufsichtsbehörden in die tatsächliche Verfügbarkeit der Aktiva 

der Institute zur Liquiditätsbeschaffung verbessern. Verliehene Wertpapiere, Marginzahlungen 

für Derivate und Clearingleistungen, an die Zentralbank verpfändete Wertpapiere, im Deckungs-
stock befindliche Kredite etc. finden sich zwar als Vermögenswerte in der Bilanz, ihre freie Ver-

wendbarkeit ist allerdings sehr eingeschränkt. Ein Vermögenswert ist als belastet anzusehen, 

wenn er als Sicherheit hinterlegt wurde oder im Rahmen einer anderen Vereinbarung eine Absi-

cherung oder Zusatzsicherheit für ein Geschäft darstellt und nicht ungehindert (zur anderweiti-

gen Verwendung) zurückgenommen werden kann. 

Zum 31. Dezember 2016 wurden EUR 1.187 Mio. der im Eigentum stehenden oder erhaltenen 

Vermögenswerte als belastet identifiziert. Der größte Teil der belasteten Vermögenswerte sind 

die Schuldverschreibungen gewesen. 
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